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Amtlicher Teil.

Abt. II. Tgb.-Nr . 1636.
Coblenz, den 29. Januar ^1917.

Bekanntmachung.
Um Kundgebungen, die der ernsten Zeit nicht ent¬

sprechen, während der bevorstehenden Karnevalötage vor- '
zubeugen, verbiete ich auf Grund des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 in der Fassung des
Gesetzes vom 11. 12. 1915 für den Befehlsbereich der Festung
Cobtenz-Ehrenbreitstein während der Zeit vom 15. bis 21.
Februar 1917:

1. Den gewerbsmäßigen Ausschanr von Branntwein (Spi¬
rituosen ) aller Art in sämtlichen Wirtschastsbetrieben,

2. die Veranstaltung von Versammlungen und Sitzungen,
auch von Vereinen jeder Art , ioweit rS sich nicht um
wissenschaftliche, religiöse oder rein geschäftliche Ange¬
legenheiten handelt,

3. das Tragen von Verkleidungen oder karnevalistischen
Abzeichen in der Oeffentlichkeit und in Vereinsräumen,

4. die Veranstalrung karnevalistischer Ausführungen und
Vorträge , das Singen und Spielen karnevalistischer
Lieder in öffentlichen Lakaien oder Vereinsräumen,
sowie auf Straßen und öffentlichen Plätzen,

5. den Verkauf von Confetti , Luftschlangcn und anderen
Karnevalsartikeln.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , bei Vorliegen mildernder Umstände mir -Haft oder
Geldstraft bis zu 1500 Mark bestraft.

Kom maudantur Lobleuz-Ehrerrbreitstei«
Der Kommandant:

v. Luckwald,
Generalleutnant.

Krieg-Ministerium.

Bekanntmachung
Nr. W. III. 4000/12. 16. K R A.,

betreffend Beschlagnahme von Natron- (Sulfat*)
Zlüstoff, Spivnpapier und Papiergarn.

Vom 1. Februar 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Er¬

suchen des Königlichen Kriegsministeriums zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen oic Besch lagnahme-
vorschriften imch 8 6*) der Bekanntmachungen über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915 (Rerchs-Gesetzbl.
S . 645), vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)
und 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) bestraft
wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom .Handel vom 23. September 1915 (Neichs-Ge-
setzbl. S . 603) untersagt werden.

8 I.
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
a) aller Natron - (Sulfat -) Zellstoff,

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Gelüdrafe
bis zu 10000 Mark wird, sofern nicht noch den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, bestraft

1. . . . . . . ,.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-

schafft, beschädigt oder zerstört, verwenoet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerung?- ooer Crwerbsgefchäft
über ihn abfchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGcgenstänoe
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwioerhan-
delt;

4. wer den nach g 5 erlassenen AusführunWbesrimmunge«
juwiderhandett.

»



ßeflifoff devgeftette Spinnpapier,
r) alle  Papiergarne , welche aus Sptunpapier ge mag 8 1b

allein oder unter Mitverwendung von Faserstoffen her-
gestellt sind. Ausgenommen sind Garne , die aus Papier
und Bastfasern bestehen**).

**) Tiefe Garne unterliegen den Bestimmungen der Be¬
kanntmachung Nr. W. 111.  3000/9 . 16. K. R. A. vom 10.
November 1916.

8 2.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese
nichtig sind, soweit sie nicht aus Grund der folgenden An¬
ordnungen erlaubt werden. Den rechtsgc,chäfuichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Acrestvollziehung erfolgen.

8 3.
Lieserungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
1. Die Lieferung von Natron - (Sulfat -) Zellstoff.
2. Die Lieferung von Spinnpapier (8 1 b).
3. Die Lieferung von Papierflachgarn , jedoch nur zur Her¬

stellung von Papierrundgarn.
4. Die Lieferung Von Papierrundgarn , jedoch für oen Her¬

steller nur unter den Beschränkungen zu a und der Be¬
dingung zu b dieser Ziffer.

a) Von der Gesamtlieferung an Papiergarn dürfen 80
von hundert Gewichtsteilen nur zur Erfüllung von
Aufträgen der Heeres- oder Marinebehördeo
(Kriegslieserungen) geliefert werden. Ms Lieferung
gilt auch das Ueberführen nach einer eigenen We¬
berei oder nach einem sonstigen eigenen garnver¬
arbeitenden Betriebe.

Diese Lieferung darf erst erfolgen, wenn sich der
Hersteller im Besitz eines Nachweises befindet, daß
die Garne für eine Kriegsliestrung benötigt wer-
den. Als Nachweis gilt nur ein ordnungsmäßig
ausgefüllter und von der auftraggebenden Behörde
unterschriebener amtlicher Belegschein für Erzeug¬
nisse aus Papiergarn (Vordrucke für diese Beleg-
scheine sind bei der Beschlagnahmestelle (Vordruck-
verwaltungj der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Kriegsamts des Kriegsministeriums , Berlin SW.
48, Verl . Hedemannstraße 10, erhältlich ). Für
Lieferungen innerhalb vier Wochen nach Inkraft¬
treten der Bekanntmachung gilt als Nachweis auch
eine schriftliche Versicherung des Verarbeiters , daß
die Garne für eine KriegsAeferung benötigt wer¬
den.

20 von hundert Gewichtsteilen der Gesamtliese-
rung an Papiergarn dürfen beliebig geliefert oder
verwendet werden.

b) Bis zum 5. jedes Monats sind durch besondere
Mitteilung der Kriegs-Rohstofs-Abteilung des

, Kriegsamts des KriegsminAstcriums, Berlin SW.
48, Verl . Hedemannstraße 10, die im Vormonate
gegen Belegschein beziehungsweise schriftliche Ver¬
sicherung (gemäß 8 3 Ziffer 4 a Absatz2) zur Aus¬
lieferung gekommene Garnmenge und die insge¬
samt zur Auslieferung gekommene Garnmenge in
Kilo anzuzeigen.

Eine Abschrift, Durchschlag oder Kopie dieser
Mitteilung ist bei den Ge,chästspapiecen aufzube¬
wahren.

-tu? Ita <f Den imrffrfi .-irDcn » efttmnninsen ertauDte
Lieferung wird an die Bedingung geknüpft, daß festgesetzte
Höchstpreise nicht überschritten werden. Jedoch dücsen Lie¬
ferungen von Spinnpapier innerhalb eines Monats und
Lieferungen von Papiergarn innerhalb 2 Monaten nach
Inkrafttreten von Höchstpreisen auch zu höheren Preisen
erfolgen, wenn die Licferungsvcrträge vor Inkrafttreten
der Höchstpreise abgeschlossen waren.

8 4.
BerarbeitunaSerlailbnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt :-
1. Die Verarbeitung von Natron - (Sulfat -) Zellstoff, ge¬

mischt mit mindestens dem gleichen Gewichte Sulfit-
Zellstoff, zur Herstellung von Spinnpapier oder Papier¬
garn . Für Verarbeitung innerhalb 4 Wochen nach In¬
krafttreten dieser Bekanntmachung wird ein Mischungs¬
verhältnis nicht vorgeschrieben.

2. Die Verarbeitung von Spinnpapier (8 1 l ),
a) zu Papierflack.garm,
b) zu Papierrundgarn.

3. Die Verarbeitung und Verwendung .von Paprergacn
(8 1 c).

§ 5.
Ausnahmen.

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können von
der Kriegs-Rvhftosf-Abteilung des Kriegsamts des Krieg,s-
ministeriums , Berlin SW . 48, Verl . Hede mar nftruße 10, be¬
willigt werden. Schriftliche, mit eingehender Begründung
versehene Anträge sind an die Kricgs -Rohstoft-Abteilung,
Sektion W. III,  zu richten. et

§ 6.
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 1917 in
Kraft.

Frankfurt (Main ), den 1. Februar 1917.
Stellv . Generalkommando XVIIIA. K.

Coblenz, den 1. Februar 1917.
Kommandantur der Festung

Loblenz-Ehrenbreilstein.
la 1 1441/1. 17.

Bekimnimüchonft
über Preisbeschränkungen bei Ausbesserungen von Schuh-
waren . Vom 25. Januar 1917.

Ter Bundesrat Hai auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
',ie Ermächtigung des Bundesrars zu wirtschaftlichen Maß-

, -lahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 32',,
' folgende Verordnung erlassen:
i ^ l -

Ausbesserungen von Schuhwaren (8 1 Abs. 2 der Be-
: kanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäuscn von

Schuhwaren vom 28. September 1916 - - Reichs-Gesetzbl.
S . 1077 —) dürfen zu keinem höheren Preis ? berechnet
werden als dem, der sich aus aer Züsammenrechnuüz der
Gestehungskosten, eines angemessenen Anteils der allge¬
meinen Unkosten und eines angemessenen Gewinns ergibt
Für die Preisberechnung sind die von der Gutachtcrkommis-
,'ion für Schuhlvarenpreise (8 7) ausgestellten Richtsätze für
die Preisberechnung bei Ausbesserungen von Schuhwareu
maßgebend.

8 2.
Den ausgebesserten Schuhwaren muß bei Rückgabe an

den Verbraucher ein Begleitschein beigefügt werden, welcher
in einer leicht erkennbaren Weise folgende Angaven enthält:

1. den Namen oder die Firma und den Ort der gewerc-
lichen Niederlassung desjenigen, der die Ausoesserung
dem Verbraucher gegenüber übernommen hat,



3. den Monat und das Jahr , in denen die Ausbesserung Kraft . Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der
ausgeführt worden ist. . Reichskanzler.

8 3.
Wer gewerbsmäßig Bestellungen auf Ausbesserungen

von Schuhwaren entgegennimmt , hat in seinen Geschäfts¬
räumen nach näherer Bestimmung der Gutachterkommission
für Schuhwarenpreise eine Preisberechnung zum Aushang
zu bringen , aus der sich der Endpreis und die Art der Be¬
rechnung für Besohlen und Flecken ergibt.

8 4.
Der Besteller von Schuhwarrnausbesstrnnzeii kann,

wenn er glaubt , daß der ihm berechnete Preis die Grenzen
des 8 1 überschreitet, binnen zwei Wochen nach Empfang
der ausgebesserten Schuhwaren Festsetzung des Preises durch
ein Schiedsgericht (8 6 der Bekanntmachung über Preisbe¬
schränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren ovm 28. Sep¬
tember 1916 — Reichs-Gesetzbl. S . 1077 —) beantragen.

Das Schiedsgericht prüft auch auf Anrufen oer zuftän !
ditzen Behörde die auf sein Aushang (8 3) Verzcrchneten
Preise nach und bestimmt die nach 8 1 ist Verbindung mit
den von der Gutachterkomnüssion für Schuhwarenvreife aus¬
gestellten Richtsätzen angemessenen Preise.

§ 5.
gaq tznstpjsnsx assun szgphchguz jipnaßgqaiip® tzvG
Rechtswegs. Seine Entscheidung ist endgültig ; sie erfolgt
gebühren- und stenrpelfrei.

S 6-
Ergibt die Prüfung durch das Schiedsgericht den Ver¬

dacht einer strafbare » Handlung , so hat der Vorsitzende des
Schiedsgerichts außerdem der zuständigen Staatsanwalt¬
schaft Mitteilung zu machen.

8 7.
Der vom Reichskanzler ernannten Gutachterkonunission

für Schuhwarenpreise (8 9 der Bekanntmachung über Preis¬
beschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28.
September 1916 — Reichs-Gesetzbl. S . 1077 —) liegt es
ob, allgemeine Richtsätze für die Preisberechnung bei Aus¬
besserungen von Schuhwaren aufzustellen. Sie hat .auch auf
Ersuchen des Schiedsgerichts oder oer zuständigen Behörde
sich über die Angemessenheit der Preise im Einzelsalle gut¬
achtlich zu äußern.

8 3.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulassen. Er erläßt die Aussührungs-
bestimmnngen.

8 9.
Mit Gefängnis vis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. bocr ausgebefserten Schuhwaren den nach 8 2 vorge-

schriebcnen Begleitschein nicht beiiügt;
2. wer in dem nach § 2 vorgeschrrebenen Begleitschein

unrichtige Angaben macht, oder wer ausgebrssecrrn
Schuhwaren einen Begleitschein beifügt, wissend, daß
dieser unrichtige Angaben enthält , oder daß die Preis¬
angabe erhöht oder unkenntlich gemacht worden ist,

3. wer für Ausbesserungen von Schuhwaren einen höheren
als den in dem Begleitschein angeführten Preis fordert
oder annimmt,

4. wer, nachdem für eine bestimmte Art von Ausbesse¬
rungen von dem Schiedsgericht ein angemessener Preis
festgesetzt ist, Ausbesserungen gleicher Art mit einem
höheren Preise auszeichnet und mit dieser Auszeichnung
zur Ablieferung bringt,

5. wer der Vorschrift des 8 3 zuwiderhandelt.

Berlin , den 25. Januar 1917.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Hclsfcricb

Bekanntmachung,
betreffend Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über
Preisbeschränkungen bei Ausbesserungen von Schuhworeu
vom 25. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 75). Vom 25.
Januar 1917.

Aus Grund des 8 8 der Verordnung über Preisbeschrön-
kungen bei Ausbesserungen von Schuhwaren vom 25. Ja¬
nuar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 75) wird folgendes bestimmt:

8 1
Die Aussührungsbest 'mmunzen zur Verordnung über

Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwareu vom
28. September 1916 (Reichs-Ge,etzbl. S . 1080) gelten ent¬
sprechend für die 'Ausführung der Verordnung über PreiS-
beschrünkungen bei Ausbesserungen von Schuhwaren vom
25. Januar 1917.

8 2 «
Die Bestimmungen treten mit oem 15. Februar 1017

in Kraft.
Berlin , den 25. Januar 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. tzelfserich.

I. 724. Diez,  den 30. Januar 1917.

« , fctf vrt «vorizeil »cbörl»e» de» «treiie»
Aus den Ergebnissen der Mückenbekämpfungin Preußen

in den Jahren 1914 und 1915 geht hervor , daß au vielen
Orten die verschiedenen Mittel der Mückenbekämpfung mit
gutem Erfolge Anwendung gefunden haben. Leider haben
aber infolge des Kriegsausbruchs die getroffenen Maßnah¬
men nicht überall mit dem wünschenswerten Nachdruck
durchgeführt werden können, oder sind sogar wieder ein¬
gestellt worden. Das ist im Interesse der Volksgesunöhrit zu
bedauern. Denn gerade infolge des Krieges ist es an vielen
Orten Deutschlands wieder zu einer Einschleppung von
Malaria aus dem Auslande gekommen, und es droht somit,
da die Malariamücke sich fast in allen Teilen Deutschlands
findet, ein stärkeres Wiederaufflackern dieser bei uns schon
fast ganz verschwundenen Krankheit.

Ich ersuche daher ergebenst, die weitere Durchführung
der Mückenbekämpfung mit allem Nachdruck zu fördern , so¬
weit es während des Krieges möglich ist. Als ein wichtiges,
bisher anscheinend nicht angewandtes Mittel zur Vernich¬
tung der Mücken wird auch das Umwendcn des trockenen
Laubes bei Frostwetter in der Umgebung menschlicher Woh¬
nungen empfohlen, wodurch die dorr überwinternden
Mücken durch Erfrieren zu Grunde gehen.

Bei der gemäß meiner Verfügung vom 29. Juli 1911,
I. 6544, Kreisbl . Nr . 171, alljährlich zum 1. Dezember vor¬
geschriebenen Berichterstattung sind etwaige Fälle von Ma¬
laria , die auf Stiche der Anopheles-Mücken zurückzufüHreir
sind, mitzuteilen.

Oer taKtiM.
I . B.

Zimmerman«.
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SSctv. ftörbevung  des Ginfdilageä  uttb bet !
Abfuhr von Hol ;.

Die zuständigen Dienststellen zur Förderung des drin - !
gcnd notwendigen Einschlages und der Abfuhr des in erster j
Linie für die Heeresverwaltung unmittelbar oder mittelbar
notwendigen Nutzholzes aus dem Walde haben folgend!'
Bestimmungen getroffen:

1. Bei dqr Verteilung der Kriegsgefangenen sind die¬
jenigen Arbeitgeber vorzugsweise zu berücksichtigen, die ihrer
zum Einschlag von Nutzholz bedürfen.

2. Die diesen Arbeitgebern zu überweisenden Kriegs¬
gefangenen sollen für die Fällungsarbeiten geeignet sein
und nach Möglichkeit bis zur Beendigung Vieser Arbeiten I
den Arbeitgebern belassen werden. j

3. Unter Hinweis aus die Dringlichkeit des vaterlän¬
dischen Bedürfnisses ist von seiten der Behörden aus die
in der Nähe des Waldes wohnenden Gespannhaljer dahin
einzuwirken, daß sie sich nach Kräften an der Nutzholzab-
suhr geteiligen.

4. Die Landwirtschaftskammcrn sind angewiesen wor¬
den ,bei der Abgabe von Beutepferden usw. vorzugsweise
solche Landwirte zu berücksichtigen, die sich verpflichten,
Nutzholzfuhren zu leisten. |

5. Die Aushebung der zur Nutzholzabsuhc schon der- ;
wendeten oder nachweisbar verpflichteten Pserve hat bis
rum 31. März 1917 zu unterbleiben.
" 6. Den zur 'Abfuhr von Grubenholz uno Von Holz des ,
unmittelbaren Heeresbedacfes — mit Ausnahme von Brenn¬
holz — verwendeten Pferden wird bis zum 15. März d. I.
eine um iy * Pfund täglich verstärkte Haferration beioilligt.

7. In dringenden Bedarfsfällen uno nan .entlich, wenn j
es sich um die Abfuhr von Grubenholz , Holzschwcilea, Pa-
pierhvlz, Kistenholz handelt , werden nach Möglichkeit auch
Militärpferde für die Nutzholzabfuhr gestellt.

8. Schreitet die Nutzholzabfuhr trotzdem nicht genügend >
fort , so soll bei ungerechtfertigter Verweigerung des Spann¬
dienstes die Fuhrleistung aus Grund drs Gesetzes über dir
Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 gcfoidcrt werden.

9. Ten Anträgen der Gespannhalter auf Freigabe nickt
kriegsverwendungsfähiger Holzsuhrleute soll tunlichst ent- .
sprachen werden.

10. Für die zur 'Nutzholzabsuhc eingestellten Kraftwa - j
gen, die u. a . auch von der Feldkraftwagen -Atttengescll- i
schaft in Berlin , Unter den Linden 34, eie im Aufträge der
Heeresverwaltung aus dem Felde zurückkehrende Krastsähr - k
zeuge instand setzt und verwertet , angekauft oder gemietet
werden können, soll die Notwendigkeit der Angabe ge¬
nügender Betriebsstoffe (Oel, Benzol usw.) anerkannt wer¬
den. Wo diese im freien Handel nicht erhältlich , ist die Ueöer-
lveisung bei der Königlichen Inspektion des Kraitsalirwefens
zu beantragen.

11. Das zum Bau und Betrieb von Nutzholzabfuhrbah-
nen erforderliche Material kann , wenn im freien Handel >
nicht erhältlich , von der Königlichen Injektion der Eisen¬
bahntruppen erbeten Werden, die nach Möglichkerr aus eige¬
nen Beständen verkaufen oder noch verfügbare fremde Be¬
stände Nachweisen wird . Bei Beschaffung neuen Materials
ist Bezugsschein der Inspektion für die Lieserfirnra not¬
wendig. Die Notwendigkeit der Abgabe genügender Bcreiebs-
stoffe wird auch hier anerkannt werden.

Der Lanvrat.

J .-Nr . II . 799. Diez,  den 30. Januar 1917.
Betr Ablieferung von gesammelten Bucheckern.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden wieder-
holr ersucht, die gesammelten Bucheckern, bei der Landwirt¬
schaftlichen Zentral -DarlehnSkasse in Frankfurt u. M. zur
Abnahme anzumelden.

Der » »rsttzenve de- -kreis »»»schäfte».

9fn  die Herren Bürgermeister
in Attenhausen , Becheln, Burgschwalüach, Charlottenberg.
Cramberg . Eisighofen, Ergeshausen, Flacht, Freiendiez,
Hahnstätten , Heistenbach, Holzappel, Jsselbach, Kaltenholz¬
hausen. Katzenelnbogen, Kemmenau, Klingelbach, Köcdorf,
Langenscheid, Laurenburg , Niederneisen, Nieverticfenbach,
Oberneisen, Reckenroth, Roth, Singhosen , Steinsberg , Sulz¬
bach, Wasenbach, Winden und Zimmerschied.

Ich erinnere an meine Verfügung vom 13. Januar
ds. JrS ., J .-Nr . II . 556, betr . Ablieferung der noch in
Ihrer Gemeinde vorhandenen Kohlraveu und ersuche um
Erledigung binnen 3 Tagen.

Der « orsiyende de» « rrisausschufte ».

J .-Nr . II. 483. Diez,  den 17. Aan»«r 1017.

B kanlmardmig.
Der Landes-Obst- und Weinbauinspektor Schilling in

Geisenheim wird , zwecks Förderung des Gemüsevaues in
Kleingärten und im Felde, am

Freitag , den 2. Februar  ds . Js ., abends 7l/e
Uhr in Hirschberg  in der Wirtschaft Schmidt,

Samstag , den 3. Februar  ds . Js ., vormittags
9 Uhr  ebendaselbst (Fortsetzung)

je einen Portrag  nebst Unterweisung über
Krieg » ' Ge « üsebau

halten.
Mit Rücksicht aus die große Wichtigkeit des Lortrage »,

gerade in der jetzigen Kriegszeit , laoe ich namentlich die
Frauen und Mädchen zu recht zahlreiihem Besuche ergebenst
ein. Die Beteiligung ist für jedermann , auch aus den Nach-
bargcmeinden, kostenfrei. Die Teilnehmer und Teilnehme¬
rinnen werden gebeten, Papier und Bleistift mitzubringen.

Die Herren Bürgermeister der Vortrags - wir auch der
Rachbargcmriudcn ersuche ich, dies sogleich in ihorr Gs-
meinde bekannt zu geben und auf einen zahlreichen Besuch
hinzuwirken.

Das Vortragslokal ist sicher zu stellen.
Der Lanvrat : Tuberstadt.

Michtamtlicher Teil.

Är «egs° un» Volkswirtschaftliche».
Bildung eines NationalauSschusscS für

Frauenarbeit.  Einem Rufe des KriegsamiS folgend,
sind in Berlin Vertreter einer großen Anzahl von führenden
Frauenvereinen , von Fürsorge - und anderen Organisationen,
die sich die Kriegswohlfahrtspflege für arbeitende Frauen
und deren Familien zur Aufgabe machen, ferner Vertreter
der organisierten weiblichen Arbeiterschaft selbst zur Bil¬
dung eines Nationalausschusses für Frauenarbeit rm Kriege
unter dem Vorsitz von Generalleutnant Gröner zusammengc-
treten . Ihre Majestät die Königin hat das Protektorat über
die neue Organisation übernommen . Ueber die Zusammen¬
setzung des Ausschusses im einzelnen und die besondere Or¬
ganisation , die das Kriegsamt für die Zusammenarbeit mft
den in dem Ausschuß vertretenen Verbänden uub Vereinen
geschaffen hat und über die Aufgaben und Ziele, die das
Kriegsamt sich auf dem Gebiete der Organisation der
Frauenarbeit gesteckt hat , werden demnächst eingehende Mit«
teilungen erfolgen.

»mmMmUtdi fit sie Lchriftlettunq Richard Hein, Bae Euch.
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